
STADT TANGERMÜNDE
Bürgermeister

Beschlussvorlage BV 918-18
öffentlich

Datum:
Amt:

17.10.2018
Amt für Öffentliche 
Ordnung, Kultur und 
Soziales

Betreff
4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadt Tangermünde für Sondernutzungen 
von öffentlichen Straßen

Beratungsfolge Sitzungstermin
Ausschuss für Wirtschaftsförderung 
und Tourismus

06.12.2018

Ausschuss für Soziales, Bildung, 
Kultur und Sport

11.12.2018

Hauptausschuss 12.12.2018
Stadtrat 19.12.2018

Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt die 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadt 
Tangermünde für Sondernutzungen von öffentlichen Straßen.

Pyrdok

Beratungsergebnis
Gremium:

Sitzung am: TOP:

Beschlussvorschlag wurde 
angenommen:

Beschlussvorschlag wurde 
abgelehnt:

Einstimmig Stimmenmehrheit Ja Nein Enthaltung

Beschluss-Nummer:

Anlagen
Entwurf der 4. Änderungssatzung
Vergleichsaufstellung 1,60 €
Vergleichsaufstellung 1,70 €
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 918-184. Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
der Stadt Tangermünde für Sondernutzungen von öffentlichen Straßen
 

Die Ausschreibung der Stellplätze für den Wochenmarkt der Stadt Tangermünde ergab 
keine wirklichen Auswahlmöglichkeiten an unterschiedlichen Markthändlern. Die Plätze 
konnten soeben besetzt werden. Ein Grund hierfür liegt möglicherweise darin, dass es 
aufgrund der bestehenden Gebührensatzung keine Vorteile, im Sinne von geringeren 
Gebühren, für Vertragsinhaber gibt. Faktisch ist es jedoch so, dass der Arbeitsaufwand für
die Verwaltung kleiner ist, wenn vertraglich gebunden Markthändler auf dem Wochenmarkt
ihre Waren anbieten. Die Kassierung und morgendliche Zuteilung der Standflächen kann 
entfallen, da die Vertragshändler ihre Standplätze einmal zugewiesen bekommen und dort
für die Dauer der Vertragslaufzeit ihren Platz haben. Hinzu kommt, dass es auch in 
anderen Städten (Genthin, Stendal, Salzwedel) durchaus üblich ist, dass Vertragsinhaber 
geringere Gebühren für ihren Standplatz zahlen, als diejenigen Händler, die spontan ihre 
Waren anbieten wollen.

Bertkau
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